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Untersuchungshaft beteiligten Organe ergeben, die letztlich die Vor
aussetzungen zu schaffen haben, daß alle Rechte Verhafteter strikt 
eingehalten werden und bei Störungen der Ordnung und Sicherheit durc 
pflichtwidriges Verhalten Verhafteter der normgerechte Zustand durch 
entsprechende Disziplinär- und Sicherungsmaßnahmen wiederhergestellt 
wird. Jegliche Art der Nichtgewährung von Rechten Verhafteter und 
der Zulassung, Duldung von normabweichenden Verhalten der Verhafte
ten in den Vollzugsprozessen und -maßnahmen der Untersuchungshaft 
führt in der Regel, wie es die Untersuchungsergebnisse beweisen, 
über kleinere Störungen bis hin zu schwerwiegenden Störungen der Ord 
nung und Sicherheit in der Untersuchungshaftanstalt. Zugleich werdei 
dadurch die Ziele der Untersuchungshaft und auch die des gesamten 
Strafverfahrens beeinträchtigt, gestört und in extremen Fällen un
möglich gemacht, wie bei erfolgreichen Fluchten bzw. Entweichungen 
oder gelungenen Suiziden.

Die Ausgestaltung der Rechte Verhafteter auf der einen Seite und 
ihrer Pflichten auf der anderen Seite muß in Übereinstimmung mit dem 
erreichten Stand der gesellschaftlichen Entwicklung, den objektiven 
Bedingungen, Voraussetzungen und Möglichkeiten in den Untersuchungs
haftanstalten für die Realisierung des Vollzuges der Untersuchungs
haft stehen. Die Ausgestaltung der Rechte und Pflichten muß optimal 
geeignet sein, die Ziele der Untersuchungshaft zu gewährleisten, 
das heißt, Flucht-, Verdunklungsgefahr, Wiederholungs- und Fortset
zungsgefahr auszuschließen sowie die Ordnung und Sicherheit im Un- 
tersuchungshaftvollzug jederzeit zuverlässig zu sichern, die Kon
spiration und Geheimhaltung politisch-operativer Aufgaben und Maß
nahmen jederzeit zu wahren.

Die Konstellation der Rechte und Pflichten in der Ausgestaltung und 
konsequenten Durchsetzung schafft im Vollzug der Untersuchungshaft 
optimale Bedingungen für die Realisierung der Ziele des gesamten 
Strafverfahrens, die weiter gespannt sind, als die der Untersuchungs
haft. Die Wahrung der Einheit von Rechten und Pflichten Verhafteter 
aber auch der anderen am Untersuchungshaftvollzug beteiligten Organe 
ermöglicht erst einen ungestörten Verlauf von Ermittlungshandlungen


